LÖSUNG Fall 8

I. Anspruch auf Zahlung von 200 Euro aus Kaufvertrag

Anspruch entstanden? 

1. Angebot = Zeigen der ausgesuchten Ersatzteile

Angebot zum Kaufvertrag oder zum Schenkungsvertrag?

Auslegung nach objektivem Empfängerhorizont, §§ 133, 157 BGB

Ergebnis: Angebot zum Schenkungsvertrag (+)

2. Annahme = Einverständnis mit dem Abtransport der Teile (+)

E: Kein Kaufvertrag zu Stande gekommen 

Kein Anspruch auf 200 Euro entstanden

II. Anspruch auf Rückgabe der Autoteile

1. Anspruch aus § 985 BGB

(1) F = Eigentümer der Teile?

Ursprünglich (+)

Aber: § 929 S 1 BGB, Übereignung an A

a. Einigung

Abtransport der Teile = Angebot 

Einverständnis mit dem Abtransport = Annahme

Anfechtung der Willenserklärung zur Übereignung durch F

i. Anfechtungserklärung

ii. Anfechtungsgrund?

KEINER vorhanden, der Irrtum über die Unentgeltlichkeit ist irrelevant für die Übereignung. Hinsichtlich derer liegt aber nur ein unbeachtlicher Motivationsirrtum vor.

E: Einigung (+)

b. Übergabe (+)

· Übergabe liegt vor, wenn der Erwerber auf Geheiß des Veräußerers den Besitz an der Sache erhält und dieser ihn völlig verliert.

c. Berechtigung (+)

=> E: F = Eigentümer der Teile (-)

(2) Ergebnis: Anspruch aus § 985 BGB (-)

2. Anspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB

a.  „etwas“ erlangt (+), Eigentum und Besitz an den Autoteilen

b. durch Leistung (+)

c. ohne Rechtsgrund 

Rechtsgrund gegeben, wenn F zur Übereignung verpflichtet war, also Vertag existent?

+ Kaufvertrag (-)

+ Schenkungsvertrag?

a. Einigung mit Inhalt § 516 BGB (+)

b. Nichtigkeit, § 125 S. 1 BGB (-), vgl. 518 II BGB

c. Nichtigkeit wegen Anfechtung des Schenkungsvertrages, § 142 Abs. 1 BGB 

i. Anfechtungserklärung (+)

ii. Erklärungsirrtum nach § 119 Abs. 1 Alt 2 BGB (-) ABER: Inhaltsirrtum nach § 119 Abs. 1 Alt 1 (+)

iii. Anfechtungsfrist, § 121 Abs. 1 S. 1 BGB (+)

iv. Ausschluss der Anfechtung (-)

v. E: Anfechtung (+)

Daher: Schenkungsvertrag nichtig

E: Leistung des F ohne Rechtsgrund (+) 

E: Anspruch nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB besteht

EXTRA: Jetzt hat F wieder den Besitz, dann kommt A mit § 985 BGB??


Der Anspruch nach § 812 BGB geht auf Rückübertragung von Besitz und von Eigentum!!

AS des A gegen F auf Ersatz des Vertrauensschaden, § 122 I BGB

1. Wirksame Anfechtung des F (+)

2. A ist Anfechtungsgegner

3. Kein Ausschluss nach § 122 II BGB

Folge ist Ersatz des Vertrauensschadens, z.B. kosten für Taxifahrt

